
Gesellschaftliche und persönliche Interessen 
bei der Rechtsverwirklichung im Sozialismus
Kämpft der Bürger für die Verwirklichung seines 
Rechts, so dient er der Durchsetzung des in diesem 
Recht sich ausdrückenden Willens der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten. Hier handelt es sich um die 
Projektion der für den Sozialismus kennzeichnenden 
prinzipiellen Übereinstimmung von gesellschaftlichen 
und persönlichen Interessen auf das besondere.Gebiet 
der Rechtsverwirklichung. Es ist die sozialistische Ge
sellschaft selbst, deren Gesamtinteresse der Aktivität 
des einzelnen Bürgers allenthalben bedarf.
Der persönliche Einsatz des einzelnen Bürgers für die 
Rechtsverwirklichung kann zumeist auch als Bewäh
rungsfeld der Persönlichkeit, als Beitrag zur weiteren 
Entfaltung der Einsichten und Fähigkeiten, der Per
sönlichkeitskräfte des Bürgers selbst, verstanden wer
den. Wie die persönliche Initiative des einzelnen bei der 
Durchsetzung von Arbeitsschutzbestimmungen, bei der 
vorbeugenden Kximinalitätsbekämpfung, bei der Wahr
nehmung demokratischer Rechte im Rahmen der Staats
verwaltung, so enthält auch der persönliche Einsatz des 
Bürgers für die Sicherung seiner subjektiven Rechte ein 
Element der wechselseitigen erzieherischen Beeinflus
sung vieler mit der Sache befaßter Menschen, ein Ele
ment des erzieherischen Austausches von Erfahrungen 
und Kenntnissen, eben der Persönlichkeitsbildung des 
Bürgers.
Das historisch-materialistische Vorgehen bei der Ana
lyse der Rolle der Persönlichkeit in der sozialistischen 
Rechtsordnung zieht ferner in Betracht, daß dem per
sönlichen Einsatz des Bürgers im Kampf um die Ver-

' wirklichung des sozialistischen Rechts eine große An
zahl gesellschaftlicher, speziell staatlicher Einrichtun
gen und Instrumentarien zur Verfügung steht. Das gilt 
nicht selten auch dann, wenn sich das rechtliche An
liegen des Bürgers gegen die Entscheidung einer staat
lichen Institution richtet. Die Einrichtungen des sozia
listischen Staates und der gesellschaftlichen Organisa
tionen wiederum dienen den Gesamtinteressen der so
zialistischen Gesellschaft auch dadurch, daß sie dem 
einzelnen Bürger helfen, ihn dazu erziehen, seine Rechte 
wahrzunehmen und in den zahlreichen Konflikten des 
Alltags für deren Wahrung mit allen rechtlichen Mit
teln einzutreten.
Dieser Gedanke liegt offensichtlich auch einem Schrei
ben L e n i n s  an Adoratski aus dem Jahre 1921 zu-

• gründe. Darin äußert Lenin sich zu einem an ihn ge
richteten Gesuch um Hilfe bei der Rückgabe beschlag
nahmter Sachen folgendermaßen:

„... alle Hilfe, die Sie den Bittstellern erweisen kön
nen, muß in ,juristischer’ Hilfe bestehen, d. h. ihnen 
beizubringen (und zu helfen), nach allen Regeln des 
in der RSFSR legitimen Kampfes um die Rechte für 
ihr R e c h t  z u  k ä m p f e n : ‘74/

Durch die prinzipielle Übereinstimmung von gesell
schaftlichen und persönlichen Interessen auch innerhalb 
des Gebiets der Rechtsverwirklichung können die per
sönlichen Anstrengungen des einzelnen mit sozialisti
schem Verantwortungsbewußtsein handelnden Bürgers 
einen in anderen Gesellschaftsordnungen unerreichba
ren Grad an Effektivität erlangen. Nicht in der Front
stellung gegen die staatlichen Einrichtungen der herr
schenden Klasse — wie im Kapitalismus —, sondern in 
der bewußten und organisierten Nutzung dieser Ein
richtungen liegt der Schlüssel zur Effektivität des per
sönlichen Anstrengungen des einzelnen mit sozialisti-

• Kampf um die Verwirklichung seines Rechts.
Damit erscheint nun die persönliche Aktivität eines 
Bürgers nicht nur als Problem seiner Ermutigung durch
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die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, 
sondern auch als Problem seines weltanschaulichen 
Standpunkts. Je wissenschaftlicher und reifer dieser 
Standpunkt ist, um so erfolgreicher wird der Bürger 
seine gesellschaftlichen Möglichkeiten im Rechts
verwirklichungsprozeß nutzen. Je erfolgreicher anderer
seits der Bürger diese Möglichkeiten praktisch nutzt, 
um so mehr Anregungen erwachsen ihm daraus für die 
Festigung seiner weltanschaulichen Einsichten. Diese 
Dialektik von praktischem Verhalten und theoretischer 
Einsicht ist ein Kennzeichen der sozialistischen Demo
kratie.

Rechtserziehung und Rechtsverwirklichung
Das sozialistische Recht „fußt auf den Erkenntnissen 
der marxistisch-leninistischen Wissenschaft über die 
objektiven Gesetze der Gesellschaft und ihrer Entwick
lung. Eben deshalb schließt das Verständnis sozialisti
scher Rechtsnormen die Kenntnis der theoretischen 
Grundlagen ein, auf denen die gesetzgebenden Organe 
unseres Staates die Rechtsnormen bilden.“/5/
Die Kenntnis dieser theoretischen Grundlagen — all
gemeiner gesagt: die Weltanschauung der Arbeiter
klasse — ist jedoch in ihrem letzten Grunde eine An
leitung zum Handeln. Das gesellschaftliche Leben als 
Marxist zu verstehen, heißt praktisch handelnd an sei
ner gesetzmäßigen Veränderung teilzunehmen. Das 
praktische Handeln des sozialistischen Staatsbürgers 
im Ringen um die Rechtsverwirklichung ist sowohl Er
gebnis wie Bedingung einer effektiven weltanschau
lich konzipierten Rechtserziehung. Alle rechtserzieheri
schen Erwägungen, insbesondere der Leitungen staat
licher oder gesellschaftlicher Institutionen, sollen dar
um der Dialektik von praktischem Verhalten und theo
retischer Einsicht Rechnung tragen.
Ein wesentliches Ziel der Rechtserziehung im allge
meinen wie der Rechtspropaganda im besonderen be
steht darin, die persönliche Initiative der Bürger für 
die Rechtsverwirklichung zu erzeugen oder zu steigern. 
Sozialistische Rechtserziehung zielt auf alltägliches 
rechtsgemäßes Handeln des Bürgers. Sie verwirklicht 
sich zunächst in der Tätigkeit aller gesellschaftlichen 
und staatlichen Organe (zumeist auch einschließlich der 
Zwangsausübung durch letztere). Sie verwirklicht sich 
aber schließlich. in der massenhaften wechselseitigen 
Beeinflussung, im ständigen Austausch von Erfahrun
gen und Kenntnissen verantwortungsbewußter Persön
lichkeiten in allen Bereichen und auf allen Ebenen des 
gesellschaftlichen Lebens. Sozialistische Rechtserzie
hung ist Aufgabe aller staatlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen und nicht etwa nur spezieller rechtspropa
gandistischer Einrichtungen. Die von U d k e  referierten 
Beispiele aus der Sowjetunion — betriebliche Fakultä
ten für Rechtskenntnisse, juristische Klubs in den Be
trieben, Kurse zu bestimmten Rechtsgebieten und zu 
speziellen Rechtsvorschriften, Vorträge, Seminare und 
Betriebsfunksendungen zu konkreten Rechtsfragen, be
triebliche Konsultationsstützpunkte, in denen Juristen 
Sprechstunden abhalten, u. ä. —1 6 /  bilden lediglich eine 
auf bestimmte' Seiten der Organisation rechtspropagan
distischer Tätigkeit beschränkte Auswahl.
Der Rechtserziehung im allgemeinen wie der Rechts
propaganda im besonderen sind immer auch handgreif
lich praktische Bezüge zuzuordnen. Es ist z. B. über die 
bloße Diskussion etwa einer Arbeitsschutzbestimmung 
hinaus unerläßlich, dem einzelnen Arbeiter, Meister 
oder Betriebsleiter ein Verhalten abzugewinnen, das 
dem Arbeitsschutz tatsächlich wirksam dient.
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